
LRMB - Landesrecht Ministerialblatt

Stammnorm
Ausfertigungsdatum: 04.05.2020

Wird berichtigt: Umlaufbeschluss der Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes VRR am Montag, 11. 

Mai 2020

Wird berichtigt: Umlaufbeschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes VRR 
am Montag, 11. Mai 2020

 

Bekanntmachung des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr

 

Vom 4. Mai 2020

 

 

Es ist beabsichtigt, einen Umlaufbeschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
VRR zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes VRR zu treffen.

Die entsprechende Beschlussvorlage ist im Bürgerinformationssystem des VRR unter folgendem 
Link https://zvis.vrr.de/bi// hinterlegt.

 

Der Hinweis auf diesen Umlaufbeschluss wird gemäß § 15b Absatz 2 GkG NRW öffentlich be-
kannt gemacht.

 

Ulrich Haller
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MBl. NRW. 2020

 

Redaktioneller Hinweis:

Dieser Hinweis auf einen Umlaufbeschluss wurde im Ministerialblatt für das Land Nordrhein- 
Westfalen veröffentlicht und durch den VRR zurückgenommen. Dieser Hinweis ist nicht gültig 
und wird durch den VRR berichtigt.
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